
Ordnung und Sicherheit

der sozialistischen Gesellschafts
ordnung wesenseigener und in zu
nehmendem Maße Wirklichkeit 
werdender Zustand der Gesell
schaftsbeziehungen, der durch den 
zuverlässigen Schutz der —* Rechts
ordnung, des gesellschaftlichen und 
persönlichen Eigentums, der Ge
sundheit und des Lebens der Men
schen sowie der Rechte und Frei
heiten der Bürger gegen Gefahren, 
Störungen und Beeinträchtigun
gen, vor allem im täglichen Ar- 
beits-, Lebens- und Leitungspro
zeß, charakterisiert wird. O. u. S. 
ist ein Ausdruck der sozialistischen 
Lebensweise, Bestandteil der Ge
währleistung der —* sozialistischen 
Gesetzlichkeit und eng mit der sozia
len Sicherheit und der Rechtssi
cherheit verbunden. Im Bereich 
der Volkswirtschaft ist O. u. S. eine 
ökonomische Reserve. Unter den 
Bedingungen des beschleunigten 
wissenschaftlich-technischen Fort
schritts gilt es, diese Reserve zum 
Nutzen der weiteren ökonomi
schen und sozialen Entwicklung 
der DDR zu erschließen. Unord
nung, Disziplinlosigkeit, Havarien, 
Brände und Rechtsverletzungen 
beeinträchtigen das Leistungsstre
ben der Werktätigen. Sie verursa
chen oft erhebliche Verluste, min
dern Plan- und Wettbewerbslei
stungen und schaden damit der 
Verwirklichung der Hauptaufgabe. 
Die Durchsetzung von O. u. S. ist 
eine gesamtstaatliche und gesell
schaftliche Aufgabe. Daher sichert, 
entsprechend dem Gesetz über 
den Ministerrat (GBl. I 1972, 
Nr. 16), der —> Ministerrat der DDR. 
daß die Gewährleistung der O. u. 
S. in allen Bereichen des gesell
schaftlichen Lebens fester Bestand
teil der Leitungstätigkeit wird. 
Nach dem Gesetz über die örtli
chen Volksvertretungen in der 
DDR (GBl. I 1985, Nr. 18) gewähr
leisten die —» örtlichen Volksvertretun
gen und ihre Räte die strikte Wah
rung der Gesetzlichkeit, von O. u. 
S. als gesamtgesellschaftliche Auf-
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gäbe und unterstützen die entspre
chenden Initiativen der Werktäti
gen. Dazu organisieren z. B. die 
Kreistage und ihre Räte die Bewe
gung für vorbildliche Ordnung, 
Disziplin und Sicherheit in ihrem 
Territorium. O. u. S. wird hier als 
komplexe Aufgabe verstanden, die 
aus der Gesamtverantwortung für 
die staatliche Leitung der Entwick
lung der örtlichen Territorien er
wächst. Die Verantwortung der 
Staatsorgane, insbesondere der ört
lichen Volksvertretungen und ihrer 
Räte, kann unter vier Hauptge
sichtspunkten zusammengefaßt 
werden: 1. Eine effektive staatliche 
Arbeit zur Festigung von O. u. S. 
erfordert, in Übereinstimmung mit 
der allgemeinen Entwicklung z. B. 
im Territorium bzw. in einem ge
sellschaftlichen Bereich die erfor
derlichen Maßnahmen langfristig 
zu konzipieren und in Beschlüssen 
oder anderen Entscheidungen der 
zuständigen Staatsorgane verbind
lich festzulegen. Das erfolgt z.B. in 
den von den Volksvertretungen zu 
beschließenden Jahresplänen, 
wenn dort im Zusammenhang mit 
den volkswirtschaftlichen Zielen 
und Kennziffern generelle Aufga
ben zur Gewährleistung von O. u. 
S. festgelegt werden, deren Durch
führung die Organe des Staatsappa
rates sichern; in den von den Kreis
tagen zu beschließenden langfristi
gen Programmen zur Festigung der 
sozialistischen Gesetzlichkeit so
wie von O. u. S.; in Stadt- und Ge
meindeordnungen. In der Teil
nahme der Werktätigen an der Be
wegung für vorbildliche Ordnung, 
Disziplin und Sicherheit zeigt sich 
besonders anschaulich, daß die Ge
währleistung von O. u. S. mit der 
weiteren Entwicklung der soziali
stischen Demokratie in den Betrie
ben und Wohngebieten verbunden 
ist. Ihre hervorragenden Initiativen 
und vorbildliche Ergebnisse finden 
öffentliche Anerkennung und 
Würdigung. 2. gewährleisten die 
Organe des' Staatsapparates die O.


